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der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu mgreifen, die 49/183. Recht auf EntwIcldJmg 
sie fIIr angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur F6rderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenn:chten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, auf der Grund
Inge dieser Resolution und der Resolution 1993/S9" der 
Kommission vom 9. März 1993 auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Stlirkung des Vorgehens der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet zu prfIfen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Thgung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

49/182. Achtung der UDiversalen ReisefreIheIt und der 
fibenngenden ßedeutnng der FamDienzusammen· 
fiIbrung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingfi1tig und unteilbar sind, einander 
bedingen und miteinander verknllpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklllrung der Menschenrechte", 

betonend, daß die FamilienzusamrnemDhrung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen 1nternationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklllrt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internntionalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts.. 
lIInder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 
wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herkunfts.. 
Ilindern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

1. fordert alle Staaten auf, allen allsllindisclJen Staats
angehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet autbalten, 
die universal anerknnnte Reisefreiheit zu gewährleisten; 

2. erkllJrt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierongen der AnWabmelllnder, die IlbeJ::ragende Bedl'lwmg 
der FamilienzlIsanrmenfUhrung anerkennen und sich fIIr die 
Übernahme dieses Gfllodsal7a in das innetstaatIiche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinbeit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. forden alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorscbriften, den in ihrem Hoheits
gebiet anslIssigen ausllindischen Staatsangehörigen Z1l gestat
ten, ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland Z1l überweisen; 

4. forden alle Staaten a/4/Jerdem auf, keine Rechtsvor
schriften Z1l erlassen beziehungsweise bestehende Rechtsvor
schriften aufzuheben, die sich auf die Fsmilienzusammenflih
rung legaler Wanderer und auf Geldfiberweiaungen nachteilig 
auswirken; 

S. ersucht die Menschenrecbtskommission, sich auf ihrer 
einundfDnfzigsten Thgung mit dieser Frage Z1l befassen. 

94. PlenarsItr.ung 
23. Dezember 1994 

Die Genetrdversammlung, 

In Bekriiftigung der Erklllrung über das Recht auf Entwick
lungl.13, die sie auf ihrer einundvierzigsten Thgung verkündet 
bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/97 vom 
14. Dezember 1990,46/123 vom 17. Dezember 1991,47/123 
vom 18. Dezember 1992 und 48/130 vom 20. Dezember 1993 
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung und Kenntnis nehmend von der 
Kommissionsresolution 1994/21 vom 1. März 199432

, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrecht"', 

ferner unter Hinweis auf die in der Rio-Erklllrung über Um
welt und Entwicklung vom 14. Juni 1992 verkündeten Grund
siltzew, 

eingedenk dessen, daß sich die MenschllJll"el'btsknmmission 
auch weiterhin mit dieser Frage befaßt, mit dem Ziel der 
Verwirklichung und weiteren Stlirkong des Rechts auf Ent
wicklung, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, dem Sekretariats
Zentrum fiIr Menschenrechte angemessene Ressourcen zur 
Unterstiltzong der Tlitigkeit der Arbeitsgruppe fIIr· das Recht 
auf Entwicklung zar Verfilgung zu stellen, 

fesJstellend, daß es zur wirksameren Förderung des ;Rechts 
auf Entwicklung im gesamten System der Vereinten Nationen 
einer entsprechenden Koordini.erung und zusammenarbeit 
bedarf, 

In Anerkennung dessen, daß dem Hohen- Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Measchenrechte und dem Zentrum fIIr 
Menschenrechte bei der Förderung und dem Schutz des Rechts 
auf Entwicklung eine wichtige Aufgabe zuflIIIt, 

erneut erklilrend, daß es notwendig ist, daß alle Mitglied
staaten auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen 
zar Verwirklichung aller Menschenrechte mgxeifen, und daß 
es entsprechender Evaluierungsmecbanismen bedarf, um die 
Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in der Er
kIIlrung über das Recht auf Entwicklung enthaltenen GrundslIt
ze zu gewährleisten, 

mit Genugtuung über die Erklllrung und das Aktions
programm von Wien, die sm 25. Juni 1993 von der WeIt
koDfereoz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und 
worin das Recht auf Entwicklung als universelles und unver
llußerliches Recht und als integrierender Bestandteil der 
grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und erneut erklllrt 
wird, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwicklung ist, 
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